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Bei wem: 

Beschuldigter/Geschädigter (inkl. Fahrzeuglenker im Strassenverkehr) bei Verdacht auf Drogen-/ 
Medikamenteneinfluss bzw. -konsum. 
 
Erkennungsmerkmale: 

Drogen/Medikamente können ähnliche Symptome bewirken wie Alkohol. Speziell bei negativem 
Atemalkoholtest an Drogen/Medikamente denken! 

 Inadäquate Pupillengrösse (Lichtverhältnisse!), Lichtreaktion der Pupillen, unsicherer Gang, 
verwaschene Sprache, verlangsamtes Verhalten, Abwesenheit, Schläfrigkeit, Verwirrtheit, 
Euphorie, unruhig/angetrieben, aggressiv/gereizt etc.  

 Drogen, Medikamente, Fixerutensilien in Kleidern, Taschen, Fahrzeug. Einstichstellen 
 Person als Drogenkonsument oder Drogendealer bekannt 
 Ereignis im Umfeld von Drogenumschlagplätzen 
 Befragung/Angaben der Person oder sonstige Hinweise  

 
Ärztliche Untersuchung, Probennahme und Versand: 

Siehe Formular „Protokoll der ärztlichen Untersuchung bei Verdacht auf Alkohol-, Drogen- und/oder 
Medikamenteneinfluss“ sowie das dazugehörige Merkblatt mit den Erläuterungen. Für Drogen- 
und/oder Medikamentenanalysen ist neben dem Asservat Blut (Blutentnahme mit 1 Heparin-Mo-
novette und 1 KF-Monovette!) der Urin von zentraler Bedeutung. Die Urinasservierung kann auch 
durch die Polizei durchgeführt werden. Siehe auf der Rückseite „Handhabung der Urin-Monovette“. 
 
Erklärvideos: Asservierung von Blut- 

und Urinproben: 

 

 Asservierung von 
Haarproben: 

 

 

 
Auftrag für toxikologisches Gutachten: 

Am besten schriftlich, z.B. mit unserem gelben Formular „Auftrag für ein pharmakologisch-toxiko-
logisches Gutachten“. Auftraggeber? Welches Asservat soll untersucht werden? Auf welche foren-
sisch-relevanten Fremdstoffe soll analysiert werden (allgemeines Screening oder gezielte Analysen)? 
Fragestellung (Konsum bewiesen, unter der Wirkung gestanden, Fahrfähigkeit vermindert)?  
 
Asservate: 

Aussagen über Wirkung (Beeinflussung) und ggfs. Verminderung der Fahrfähigkeit sind nur durch 
Blutanalysen möglich! Ist nur Urin vorhanden, sind ausschliesslich Aussagen über den Konsum mög-
lich. Zur pharmakologisch-toxikologischen Beurteilung sollte grundsätzlich immer Blut und 
Urin asserviert werden! 
 
Nachweisbarkeitsdauer: 

Fremdstoffe (wie z.B. Drogen und Medikamente) bzw. deren Metaboliten (Stoffwechselprodukte) 
lassen sich im Urin in der Regel länger nachweisen als im Blut.  
 
Bei Verdacht auf Einnahme/Applikation von K.O.-Mitteln (Benzodiazepine, GHB etc.) wird folgende 
Asservierung empfohlen: 
 Bis zu 5 Tage nach dem Ereignis: Blut, Urin, 1. Haarasservierung sowie 4-6 Wochen später 2. 

Haarasservierung  
 Bis zu 10 Tage nach dem Ereignis: 1. Haarasservierung sowie 4-6 Wochen später 2. 

Haarasservierung  
 Ca. 4-6 Wochen nach dem Ereignis: Haarasservierung 
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